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Revi s i ons recht

Erste Erfahrungen mit
dem neuen Revisionsrecht
Seit bald zwei Jahren ist das neue Revisionsrecht in Kraft. Unabhängig von der Rechtsform sind die

Grösse und die wirtschaftliche Bedeutung eines Unternehmens massgebend für die Revisionspflicht.

Hat sich aufgrund der ersten Erfahrungen das neue Revisionsrecht, das nicht zuletzt mit dem Anspruch

einer Entlastung der KMU eingeführt worden ist, auch wirklich bewährt?
Roland Furger

Katja Lötscher

Die gesetzlichen Bestimmungen zur Revi-

sion gelten rechtsformunabhängig für alle

juristischen Personen (im Grundsatz auch

für Vereine und Stiftungen). Personenge-

sellschaften sind dem neuen Revisionsrecht

nicht unterstellt.

Als eigentliche konzeptionelle Neuerung

unterscheidet das neue Revisionsrecht zwi-

schen einer eingeschränkten und einer or-

dentlichen Revision, Kleinstfirmen lässt es

gar die Möglichkeit offen, gänzlich auf eine

Revision zu verzichten. Den Schwellenwert

zur Bestimmung der Revisionsart «einge-

schränkt» oder «ordentlich» hat der Ge-

setzgeber bei einer Bilanzsumme von 10

Mio. Franken, einem Umsatz von 20 Mio.

Franken und 50 Vollzeitstellen im Jahres-

durchschnitt festgelegt. Publikumsgesell-

schaften und Gesellschaften, die zwei der
genannten Schwellenwerte in zwei aufein-

anderfolgenden Jahren überschreiten, müs-

sen eine ordentliche Revision durchführen.

Nachdem das auf den 1. Januar 2008 er-

neuerte Revisionsrecht mit den Geschäfts-
abschlüssen 2008 die erste Bewährungs-

probe hinter sich hat, lassen sich bereits Er-

kenntnisse ziehen und Trends erkennen.

IKS im Zentrum

Neben der Prüfung der Jahresrechnung und

des Antrags des Verwaltungsrates über die

Gewinnverwendung bestätigt die Revisions-

stelle bei der ordentlichen Revision neu

auch die Existenz eines Internen Kontroll-

systems (IKS). Die Treuhand-Kammer hat im

eigens geschaffenen Prüfungsstandard P5

890 präzisiert, was die «Existenz des Inter-

nen Kontrollsystems» bedeutet und wie dies

geprüft werden soll.

Die anfängliche Skepsis hinsichtlich des Auf-

wands für die Umsetzung eines IKS ist der

Erkenntnis gewichen, dass es durchaus auch

für KMU möglich ist, mit vertretbarem Auf-

wand ein gesetzeskonformes IKS aufzubau-

en, ohne eine eigentliche Dokumentations-

flut zu entfachen. Die spezifischen Eigen-

heiten vieler kleiner und mittelgrosser
Unternehmen tragen zu dieser positiven

Einschätzung bei:

Im Rahmen der weitverbreiteten ISO-Zer-

tifizierung hatten viele Unternehmen ihre

Abläufe schon aufgezeichnet. Mit ge-

schickter Ergänzung um die finanziellen

Bereiche konnte der Dokumentationsauf-

wand in Grenzen gehalten werden. Der

Umgang mit Qualitätszertifikaten förder-

te auch das Verständnis für die Belange
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des Internen Kontrollsystems.

In vielen KMU steht der Eigner an der

Spitze der Unternehmung mit entspre-

chend hohem unternehmerischem und fi-

nanziellem Engagement. Funktionieren-

de Abläufe und Kontrollen liegen daher

quasi von Natur aus in seinem ureigens-

ten Interesse.

Durch seine Einbindung in das Tagesge-

schäft und die kurzen Wege kann der Ei-

gentümer zentrale Kontrollfunktionen

wahrnehmen.

Ein gut ausgebautes Informationssystem

mit zeitnahen Finanzinformationen (Mo-

natsabschlüsse, Kennzahlen) kann bei

vielen Unternehmen eine zentrale Funk-

tion im IKS übernehmen.

Wettbewerbsbedingte Effizienz ist ein

Erfolgsfaktor für viele KMU. Dies führte

zu einem gesunden Misstrauen gegen-

über der drohenden Dokumentationsflut

beim IKS.

Von Bedeutung ist zudem dieTatsache, dass

nicht die Revisionsstelle den Ausbau- und

Gütegrad des IKS zu bestimmen hat, son-

dern der Verwaltungsrat. Dabei ist entschei-

dend, dass der Verwaltungsrat diese vom

Gesetz durchaus vorgesehene - Gestal-

tungsfunktion aktiv wahrnimmt. Das oben-

stehende Beispiel zeigt die Teilbereiche des

IKS auf. Eine zentrale Rolle spielen die Risi-

koerhebung und -beurteilung sowie die ent-

sprechenden Informationsflüsse im Unter-

nehmen.

Die eingeschränkte Revision

Die überwiegende Mehrheit der Schweizer

KMU erfüllt die Schwellenwerte einer
ordentlichen Revision nicht, womit die ein-

geschränkte Prüfung gemäss Art. 729a OR

zur Anwendung kommt. Die Prüfungshand-

lungen beschränken sich bei der einge-

schränkten Revision auf analytische Prü-

fungen, Befragungen und angemessene

Detailprüfungen (z. B. Bestandes- und Be-

wertungsprüfungen). Nicht Bestandteil der

eingeschränkten Revision sind hingegen

Drittbestätigungen, die Teilnahme an der

Inventur, Prüfungen zu deliktischen Hand-

lungen sowie Prüfungen im Bereich des IKS.

In der Praxis dürfte der KMU-Kunde bezüg-

lich Prüfungsumfang und -art keine we-

sentlichen Unterschiede zur bisher bekann-

ten Revision festgestellt haben. Damit zeigt

sich die versprochene Entlastung der KMU

nicht im Vergleich mit der früher durchge-

führten Revision, sondern vielmehr in der

Tatsache, dass die Unternehmung, die ei-

ner eingeschränkten Revision unterliegt,

von den zusätzlichen Anforderungen, die

an Unternehmen mit einer ordentlichen Re-

Vision gestellt werden und künftig noch

vermehrt gestellt werden könnten, entkop-

pelt wird.

Auch wenn die Standardberichterstattung

der Revisionsstelle an die Generalversamm-

lung mit der negativen Prüfungsbestätigung

noch etwas gewähnungsbedürftig er-
scheint, ist insgesamt doch festzuhalten,

dass die Einführung der eingeschränkten

Revision aus Sicht der KMU als gelungene

Neuerung bezeichnet werden darf. Sollten

aber die Anforderungen an die ordentliche

Revision künftig weiter steigen, so stellt sich

die berechtigte Frage, ob die Schwellenwer-

te zum Übergang von der eingeschränkten

zur ordentlichen Revision nicht erhöht wer-

den müssten.
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Unternehmen, welche die Bedingungen für

eine eingeschränkte Revision erfüllen und

weniger als zehn Vollzeitstellen aufweisen,

können mittels Opting out ganz auf eine Re-

visionsstelle verzichten. Ein Blick in die Mel-

dungen im Schweizerischen Handelsamts-

blatt (SHAB) zeigt, dass heute bei Neugrün-

dungen sehr oft von der Möglichkeit des

Opting out Gebrauch gemacht wird. Die

Möglichkeit zur Kostenoptimierung und

eine administrative Entlastung in der Grün-

dungsphase dürften hierbei im Vordergrund

stehen.

Bereits bestehende Unternehmen ent-

scheiden sich hingegen weniger oft, als ur-

sprünglich erwartet, für ein Opting out. Die

Gründe für diese eher zurückhaltende An-

wendung des Opting out liegen einerseits

in einer generellen Trägheit beim Wechsel

von Bestehendem zu Neuem und in der

Einbindung von Unternehmen in Unter-

nehmensgruppen, die aus Gruppensicht

gewisse Mindestanforderungen an die Re-

vision stellen. Festzustellen ist aber auch,

dass bei kleinen Unternehmen die Revisi-

on oft stark eingebunden ist in eine brei-

te Palette von Dienstleistungen des Treu-

händers. Soweit der Kunde preislich und

qualitativ mit dem Gesamtpaket zufrieden

ist, sieht er offensichtlich wenig Veranlas-

sung, an Bewährtem zu rütteln. Da Kleinst-

unternehmen überwiegend eigenfinanziert

sind, spielt auch der Druck seitens der Ban-

ken in der Frage des Opting out eine eher

untergeordnete Rolle. Tendenziell ist aber

davon auszugehen, dass sich das Opting

out weiter etablieren wird und dass der

Anteil der Unternehmen, die sich für das

Risikobeurteilung ohne Nutzen

Mit der Einführung des neuen Revisions-

rechts wurde auch Art. 663b OR durch die

neue Ziff. 12 ergänzt. Danach sind im An-

hang der Jahresrechnung Angaben zur

Durchführung einer Risikobeurteilung zu

machen. Unglücklicherweise sind durch den

Einbezug in Art. 663b OR alleAktiengesell-

schaften von dieser Anforderung betroffen,

also auch jene, die einer eingeschränkten

Revision unterliegen oder die ein Opting out

gewählt haben.

Die Durchführung einer Risikobeurteilung

als solche darf auch im KMU-Bereich als

wichtige Aufgabe und vorausschauendes

Führungsinstrument des Verwaltungsrates

und Unternehmers angesehen werden.

Hingegen beschränken sich die Angaben

zur Risikobeurteilung im Anhang der Jah-

resrechnung wie erwartet auf einen oder

zwei Standardsätze ohne jede materielle

Aussagekraft.

Für den Bilanzleser bringen diese Informa-

tionen jedoch keinerlei Nutzen. Im Sinne

einer Vereinfachung ist der Gesetzgeber

deshalb gut beraten, diese Ergänzung von

Art. 663b OR wieder rückgängig zu ma-

chen oder zumindest nur auf Unternehmen

mit einer ordentlichen Revision zu be-
schränken.

Gerade an diesem Beispiel zeigt sich, dass

es mit dem Instrument der eingeschränk-

ten und der ordentlichen Revision möglich

sein muss, kleinere KMU von den Anforde-

Opting out entscheiden, damit laufend zu-

Opting out beliebt nehmen wird.
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rungen, die an grössere Unternehmen ge-

stellt werden, zu befreien.

Fazit

Die Neukonzeption mit der Unterteilung in

eine eingeschränkte und eine ordentliche

Revision darf als gelungen bezeichnet wer-

den. Sie gewährleistet, dass auch künftig

die KMU von tendenziell steigenden Anfor-

derungen an die ordentliche Revision be-

freit werden können. Bei richtiger Handha-

bung darf hier mittelfristig mit einer Entlas-

tung der KMU gerechnet werden. Hingegen

Standardsätze

Beispiel 1

Der Verwaltungsrat hat sich mit den Risiken

auseinandergesetzt, sie schriftlich festgehal-

ten und entsprechende Massnahmen einge-

leitet.

Beispiel 2

Der Verwaltungsrat hat periodisch ausrei-

chende Risikobeurteilungen vorgenommen

und allfäflige sich daraus ergebende Mass-

nahmen eingeleitet, um zu gewährleisten,

dass das Risiko einer wesentlichen Fehlaus-

sage in der Rechnungslegung als klein ein-

zustufen ist.

drängt sich mit zunehmenden Anforderun-

gen an die ordentliche Revision eine Erhö-

hung der Schwellenwerte für die Pflicht zur

ordentlichen Revision auf. Die Einführung

des Opting out hat sich im Grundsatz be-

währt und die Opting-out-Quote dürfte in

Zukunft noch zunehmen. Abzuwarten

bleibt, wie sich die hohe Opting-out-Quote

auf die Qualität der Jahresabschlüsse aus-

wirken wird. Die Vorschriften über die An-

gaben zur Durchführung einer Risikobeur-

teilung sind aus KMU-Sicht ungeeignet und

könnten ersatzlos gestrichen werden,

Kontakt

Roland Furger
fic.aec., dipl.Wirtschahspiüfer

TeI. 041 228 1 51

ra landAu rgerbaInier-etie nnech

Katja Lätscher
dipl. Wirlschaftsprüferin

TeI. 041 222 1! 43

katja. Ioelscher@balmer-etienne, cli

Bairner-Etienne AG

vyv. balrner-etienne.ch
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Beispiel einer IKS-Dokumentation

Checkliste IKS

Zusammenfassung der Ergebnisse

Handtungsbedaif

Angemessen, vertretbar mit Optimierungsniöglichkeiten

gut. kein Handlungsbedarf

Kontro 1 massnahmen

- -.

3100 Allgemeine Kon-

trollmassnabmen

3200 Kontrolmassnah-

men Auftragsein-

gang - Kreditoren

Zahlungen
3300 4ntrollmassnah-

men Verkauf De-
bitoren - Mahn-
wesen

3400 Kontrollmassnah-

men angefangene

Arbeiten/Warenla-
ger

3700 Knntrnllmassnah-

rnen Personal

und lT

Information

4100 Information

4200 Kommunikation

5100 Permanente

Überwachung

5300 Berichterstattung

von Mängeln

Kontrollumfeld Risikobeurteilung

1100 Integrität und
ethische Werte

2100 Unternehmens-

ziele/ Prozessziele

1200 Bekenntnis zur

Kompetenz

2200 Risiken

1300 Verwaltungs-
rat/Geschäftslei-

tung

2300 Bewältigung von

Wandel

1500 Organ isations-

struktur/Be-
fugnisse

                              
9326 Horn
Auflage 10 x jährlich 12'864

660012 / 660.12 / 112'243 mm2 / Farben: 3 Seite 57 01.02.2010

Argus Ref 37788866

Ausschnitt Seite 5 / 5
Bericht Seite 5 / 23


	Inhaltsverzeichnis
	KMU Magazin 01.02.2010 Erste Erfahrungen mit dem neuen Revisionsrecht
	PME Magazine 01.02.2010 Le nouveau paysage des fiduciaires romandes
	Shab.ch / Schweiz. Handelsamtsblatt 29.01.2010 
	Shab.ch / Schweiz. Handelsamtsblatt 29.01.2010 
	Shab.ch / Schweiz. Handelsamtsblatt 29.01.2010 
	St. Galler Tagblatt / Stammausgabe 29.01.2010 Neuer Präsident für Treuhänder
	Zürcher Unterländer 28.01.2010 Die wichtigsten Abzüge
	Shab.ch / Schweiz. Handelsamtsblatt 27.01.2010 
	Shab.ch / Schweiz. Handelsamtsblatt 27.01.2010 
	Shab.ch / Schweiz. Handelsamtsblatt 27.01.2010 
	Shab.ch / Schweiz. Handelsamtsblatt 27.01.2010 
	Agefi Indices 25.01.2010 Les secrets du nouveau droit de la révision


